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Coronaschutzverordnung vom 17.08.2021  
Erläuternde Hinweise zur Anwendung der CoronaSchVO für die Durch-
führung von Eltern-Kind-Angeboten in Einrichtungen der Familienbil-
dung, in Familienzentren und im Bereich der „Frühen Hilfen“ 
 
 

Sehr geehrte Damen, 

sehr geehrte Herren, 

 

am 20.08.2021 ist die aktualisierte Fassung der Verordnung zum Schutz 

vor Neuinfizierungen mit dem Corona-Virus SARS-CoV-2 (Corona-

schutzverordnung -CoronaSchVO) vom 17.08.2021 in Kraft getreten. 

 

Die CoronaSchVO wurde mit der jetzigen Fassung umfassend überar-

beitet.  

Sie enthält nunmehr keine Einzelregelungen für bestimmte Angebote 

und Einrichtungen mehr, sondern nur noch allgemeine Regelungen zu 

Zielsetzung, allgemeinen Grundregeln, Maskenpflicht, Zugangsbe-

schränkungen und Testpflicht sowie Ordnungswidrigkeiten und den zu-

ständigen Behörden. 

Generell gilt ab dem 20.08.2021, dass unter Berücksichtigung der Mas-

kenpflicht und bestimmter Hygienevorgaben alle Einrichtungen und An-

gebote wieder geöffnet sind. Ab einem Inzidenzwert von 35 dürfen be-

stimmte Angebote nur noch von immunisierten (d. h. geimpften oder ge-

nesenen) oder getesteten Personen wahrgenommen werden (§ 4 Abs. 

2). Für Bildungsangebote gilt die Erleichterung, dass das Testerfordernis 

auch durch einen gemeinsam durchgeführten Selbsttest erfüllt werden 

kann (§ 4 Abs. 6). 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Seite 2 von 2 

 

Die Anlage zur CoronaSchVO trifft allgemeine Regelungen zum Min-

destabstand, zu Hygiene und Lüftung sowie Zugangskontrollen. Diese 

sind gemäß § 2 Abs. 2 von für Besucherverkehr geöffneten Einrichtun-

gen verpflichtend umzusetzen. 

Die Anwendungshinweise für die Durchführung von Eltern-Kind-Angebo-

ten in Einrichtungen der Familienbildung, in Familienzentren und im Be-

reich der „Frühen Hilfen“ wurden an die nunmehr gültige CoronaSchVO 

angepasst. 

 

Eine aktualisierte Fassung der Anwendungshinweise ist mit der Bitte um 

Veröffentlichung auf Ihrer Website beigefügt. 

 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 

 

Barbara Knappstein 


